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Benutzungsordnung für die
Computereinrichtungen am Gymnasium
Leopold i nu m (stand: 02 062022»
A Benutzung der Computer und sonstiger Hardware in der Schule

§1 Anwendungsbereich
(1) Die Regelungen des Abschnitts A gelten für die Nutzung der Computer, Tablets, sonstiger digitaler Endgeräte und

Netzwerke, die von der Schule betrieben werden.
(2) Darüber hinaus gelten die Regelungen auch für Computer und sonstige mit digitaler Netzwerktechnik ausgestattete Geräte,

die von den Nutzungsberechtigten in die Schule mitgebracht werden.
§2 Nutzungsberechtigte
(1) Nutzungsberechtigt sind Lehrkräfte, sonstige Bedienstete der Schule, Schülerinnen des Gymnasium Leopoldinum und der

jeweiligen Kooperationsschulen sowie deren Eltern.
(2) Die in §1 genannten Computer können nur unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen genutzt werden. Die

Benutzung kann eingeschränkt, zeitweise oder dauerhaft versagt oder zeitweise oder dauerhaft zurückgenommen werden,
wenn die betreffenden Nutzer1' ihren im Folgenden benannten Pflichten nicht nachkommen.

§3 Pflichten
§3.1 Zugangskennung und Passwort
(1) Jeder Nutzer erhält eine Zugangskennung und ein Passwort. Dieses Passwort ist geheim zu halten. Eine Weitergabe des

Passwortes ist untersagt. Sie kann zu einer zeitlich befristeten Sperre, im Wiederholungsfall zum dauerhaften Entzug der
Nutzungsberechtigung führen.

(2) Nach jeder Nutzung hat sich der Nutzer ordnungsgemäß vom Computer abzumelden.
(3) DerNutzeristfürHandlungen, die unter seiner Zugangskennung erfolgen, verantwortlich.
(4) Das Arbeiten unter einer fremden Zugangskennung ist verboten und führt zu einer zeitlich befristeten Sperre, im

Wiederholungsfall zum dauerhaften Entzug der Nutzungsberechtigung.
§3.2 Nutzung
(1) Die unter §1(1) genannte IT-lnfrastruktur ist in erster Linie für schulische Zwecke zu nutzen und hat grundsätzlich

Vorranggegenüber einer privaten Nutzung.
(2) Den Anweisungen des Administrators bei der Bedienung der unter §1(1) genannten Geräte ist zu folgen.
(3) Die unter §1(1) genannten Geräte müssen pfleglich und umsichtig behandelt werden.
(4) Das Essen und Trinken im Computerraum und an den Computerarbeitsplätzen ist untersagt.
(5) Nach Beendigung der Nutzung muss der Raum sauber verlassen werden. Dabei ist jeder Benutzer für seinen Arbeitsplatz

verantwortlich. Der Administrator erstellt hierzu eine entsprechende Handlungsanweisung.
§4 Beschädigung der Geräte
(1) Störungen oder Schäden an unter §1(1) genannten Geräten, sind dem Administrator unverzüglich zu melden.
(2) Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen.
(3) Eine vorsätzliche Beschädigung wird zur Anzeige gebracht werden.
§5 Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation
(1) Veränderungen der Installation und Konfiguration der unter §1(1) genannten Geräten sowie die Manipulation an der

Hardwareausstattung sind untersagt.
(2) Die Installation von Software außer der, die im Unterricht hergestellt wurde und nicht die Systemintegrität gefährdet, ist auf

den unter §1 (1) genannten Geräten nicht zulässig. Hierunter fällt insbesondere das Aufspielen von Schad-Software, wie z.
B. Crack-Software, Viren, Trojaner etc., sowie Programme, die die Systemintegrität gefährden.

(3) Der Verstoß gegen die unter §5 (1) bis (2) genannten Sachverhalte führen zu einer zeitlich befristeten Sperre, im
Wiederholungsfall zum dauerhaften Entzug der Nufzungsberechtigung. Der Verstoß gegen die unter §5 (2) genannten
Sachverhalte führt zum sofortigen Entzug der Nutzungsberechtigung.

(4) Für den Fall, dass aus unterrichtlichen Gründen eine Softwareinstallation vorgenommen werden muss, die über die
Standardinstallation hinausgeht, ist der Administrator frühzeitig zu informieren Und zu beauftragen. Dabei ist sicherzustellen,
dass für die Software eine entsprechende Anzahl Lizenzen vorliegt und dass die Software, die installiert werden soll, keine
Schad-Software ist.

§6 Speicherung von Daten
(1) Jeder Nutzer erhält ein eigenes Homeverzeichnis, auf das nur er selbst zugreifen kann.
(2) Daten, die auf dem Schulaustausch-Laufwerk gespeichert werden, sind von allen Nutzern einsehbar. Daher ist es untersagt,

auf diesem Laufwerk persönliche Daten abzulegen. Wer dennoch persönliche Daten auf diesem Laufwerk abspeichert,
übernimmt für den Inhalt der Dateien die Verantwortung and muss damit rechnen, dass die Daten gelöscht, verändert oder
entwendet werden.

(2) Das Verändern, Löschen oder sonstiges Unbrauchbarmachen von gespeicherten Daten, die von anderen Personen als dem
jeweiligen Nutzer gespeichert wurden, ist ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Der Verstoß führt zum sofortigen
Entzug der Nutzungsberechtigung.

§7 Speicherkapazität
(1) Sollte die Speicherkapazität des Servers nicht mehr ausreichen, ist der Administrator berechtigt, Daten zu löschen, um die

Speicherkapazität zu erhöhen.
(2) Der Administrator wird die Nutzer darauf hinweisen, dass nach Ablauf einer Frist von vier Wochen sämtliche Daten, die auf

dem Schulaustausch-Laufwerk oder in den Home-Verzeichnissen oder evtl. Cloud-Verzeichnissen gespeichert und älter als
5 Monate sind, gelöscht werden.

§8 Löschen von Daten
(1) Zu Beginn des neuen Schuljahres werden alle Dateien, die sich auf den Schullaufwerken befinden, gelöscht.
(2) Daten die nicht gelöscht werden sollen, müssen vor den Sommerferien dem Administrator bekannt gegeben werden. Dabei

ist anzugeben, wie solche Dateien gesichert werden sollen.
(3) Mit dem Abgang von der Schule werden die Homeverzeichnisse der Nutzer komplett gelöscht.
§9 Nicht erlaubte Nutzungen
(1) Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechtes, Urheberrechtes und des Jugendschutzes sind zu beachten.
(2) Es ist verboten, pornografische, gewaltverherrlichende, extremistische oder rassistische Inhalte etc. aufzurufen, zu

speichern, zu veröffentlichen oder von der Schule aus zu versenden, falls eine solche Nutzung nicht in einem
unterrichtlichen Zusammenhang steht.

(3) Ein Verstoß gegen diese Vorschrift führt zum sofortigen Entzug der Nutzungsberechtigung.

1) In der Benutzerordnung wird aus Vereinfachungsgründen die männliche Form verwandt, auch wenn es sich um eine Nutzerin handelt
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B Nutzung von Informationen aus dem Internet

§10 Nutzung des Internets
(1) Der Internetzugang und die Mailfunktion dürfen nicht zur Verbreitung von Informationen verwendet werden, die den

Tatbestand der Diffamierung/Beleidigung/Üble NachredeA/erleumdung etc. erfüllen und somit dem Ansehen der Schule
schaden könnten. Die gesetzlichen Bestimmungen sind gem. §9 zu beachten.

§11 Download von Internetinhalten
(1) Der Download von Dateien aus dem Internet ist nur bis zu einer max. Größe von 20 MB erlaubt.
(2) Sollten größere Datenmengen geladen werden müssen, ist der Administrator zu informieren.
(3) Die Installation von heruntergeladenen Anwendungen ist gem. §5(4) möglich.
§12 Online-Abschlussvon Verträgen, kostenpflichtige Angebote
(1) Nutzer dürfen im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten weder im Namen der Schule noch im Namen anderer Personen

Vertragsverhältnisse eingehen oder kostenpflichtige Dienste nutzen.
(2) Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.
§13 Internet Filter
(1) Zum Schutz vor pornografischen, gewaltverherrlichenden, extremistischen oder rassistischen Inhalten wird eine

Filtersoftware eingesetzt.
(2) Der Administrator richtet auf Antrag personenbezogene Zugänge für Lehrkräfte in dem Schulfilterein.
(3) Die Lehrkräfte können selbstständig Internetinhalte für die Dauer des Unterrichtes freischalten.
(4) Jede Lehrkraft ist für das Rückstellen der Einstellungen auf die Grundeinstellungen selbst verantwortlich. Ein Verstoß gegen

diese Regelung kann zu einem zeitweisen Entzug oder im Wiederholungsfall zum dauerhaften Entzug des Zugangs zum
Filter führen.

C Veröffentlichung von Inhalten

§14 Veröffentlichung fremder urheberrechtlich geschützter Inhalte
(1) Texte, (gescannte) Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte fremde Inhalte (z. B. Audio und Videodateien) dürfen

nur mit Zustimmung des Urhebers im Schulnetzwerk oder im Internet veröffentlicht werden. Ein Verstoß führt zur sofortigen
Löschung der Inhalte.

§15 Beachtung von Bildrechten
(1) Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos ist nur mit Genehmigung der abgebildeten

Personen (bzw. Erziehungsberechtigten) gestattet. Hier gilt das u. a. auch das Presserecht.
§16 Versand von Informationen
(1) Informationen unter dem Absendernamen der Schule dürfen nur von den berechtigten Nutzern versandt werden. Dabei sind

die allgemeinen Umgangsformen zu beachten. Es dürfen keine Dateien mit beleidigendem oder anstößigem Inhalt erstellt
oder verschickt werden.

(2) Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet oder per E-Mail übertragen werden, wird von der Schule nicht
gewährleistet.

§17 Bekanntgabe persönlicher Daten im Internet
(1) Personenbezogene Daten (wie z. B. Telefonnummer, Adresse, E-Mail Adresse o. ä.) dürfen im Internet nicht bekannt

gegeben werden.
§17a DSGVO
(1) Die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind einzuhalten.

D Datenschutz und Fernmeldegeheimnis

§18 Aufsichtsmaßnahmen für die Internetnutzung
(1) Die Schulleitung ist in ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den gesamten Datenverkehr (z. B. Inhalte aufgerufener Web-Sites, E-

Mails, etc.), zu speichern und bei Verdacht eines Missbrauchs zu kontrollieren. Dies betrifft neben Datum und Uhrzeit auch
alle anderen Daten und Inhalte.

(2) DerZugriffaufdie gespeicherten Nutzungsdaten und Inhalte ist ausschließlich der Schulleitung bzw. dem Administrator
vorbehalten.

(3) Diese Daten werden nach 12 Monaten gelöscht. Die Frist wird ausgesetzt, wenn ein begründeter Verdacht über einen
Missbrauch dies erfordert.

(4) Seitens der Lehrerschaft und der Schülervertretung wird jeweils ein Vertreter (Datenschutzbeauftragter) benannt, die ein
uneingeschränktes Informationsrecht gegenüber der Schulleitung und dem Administrator haben.

(5) Die Kontrolle kann dadurch erfolgen, dass die aufgerufenen Seiten, Anwendungen und Inhalte auf einem Zentralbildschirm
sichtbar gemacht werden. Hiervon sind der Nutzer und die in Satz (4) genannten Personen vorher in Kenntnis zu setzen.

E Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichts

§19 Nutzungsberechtigung
(1) Das Arbeiten am Computer außerhalb des Unterrichts ist für Schülerinnen und Schüler nur im LeoLernzentrum (LLZ)

möglich. Alle anderen Nutzer können auch die Computerräume nutzen.
(2) Den Anweisungen der Aufsichten im LLZ ist Folge zu leisten.
§20 Aufsichtspersonen im LLZ
(1) Als weisungsberechtigte Aufsicht können neben Lehrkräften und sonstigen Bediensteten der Schule auch Eltern und für

diese Aufgabe geeignete Schülerinnen und Schüler benannt werden.
§21 Geräte der Nutzer
(1) Mitgebrachte Geräte wie z. B. Smartphones, Laptops, etc. dürfen nur dann angeschlossen und benutzt werden, wenn

andere Nutzer durch den Betrieb der Geräte nicht gestört werden.
(2) Für die Nutzung des WLAN-Zugangs mit eigenen Geräten des Nutzers gelten alle Paragraphen der Benutzungsordnung.
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F Schlussvorschriften

§22 Inkrafttreten und Nutzerbelehrung
(1) Diese Benutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Schulordnung und tritt am Tage nach ihrer Genehmigung

durch die Schulkonferenz in Kraft.
(2) Die Nutzer werden durch Aushang darüber informiert.
(3) Aktuelle Nutzer haben die Möglichkeit, zwei Wochen nach Bekanntgabe Widerspruch gegen die Benutzungsordnung

einzulegen. Erfolgt kein Widerspruch, so gilt die Benutzungsordnung als anerkannt. Widersprüche müssen bei der
Schulleitung schriftlich eingereicht werden.

(4) Zukünftige Nutzer (im Falle der Minderjährigkeit außerdem ihre Erziehungsberechtigten) erklären durch Unterschrift ihre
Zustimmung zur Benutzungsordnung. Ihnen wird ein Exemplar der Benutzungsordnung ausgehändigt.

§23 Verstöße gegen die Nutzungsordnung
(1) Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung disziplinarische

Maßnahmen oder auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.
(2) In einfachen Fällen wird eine zeitlich begrenzte Nutzungssperre verhängt, bei wiederholter Nichtbeachtung oder

schwerwiegenden Verstößen kann die Nutzungsberechtigung dauerhaft entzogen werden.
§24 Haftung
(1) Die Schulleitung übernimmt keine Garantie dafür, dass das System jederzeit fehlerfrei und ohne Unterbrechung läuft.
(2) Aufgrund der begrenzten Ressourcen kann die permanente Verfügbarkeit der gespeicherten Daten nicht garantiert werden.

Die Nutzer haben von ihren Daten deswegen Sicherheitskopien auf externen Datenträgern anzufertigen.
(3) Aufgrund der begrenzten Ressourcen kann ein verlässlicherVirenschutz für gespeicherte Daten nicht vollständig garantiert

werden. Daher müssen die Nutzer ihre Daten regelmäßig und eigenverantwortlich aufVirenbefall überprüfen.
(4) Die Schule haftet vertraglich im Rahmen ihrer Aufgaben als Systembetreiber nur, soweit ihr grob fahrlässiges Verhalten zur

Last fällt.
(5) Die Schule übernimmt keine Haftung für Schäden an den mitgebrachten Geräten, die aufgrund der Nutzung des

Schulnetzwerkes oder des Internets entstehen.
§25 Salvatorische Klausel
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Benutzungsordnung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Anerkennung

durch den Nutzer unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Benutzungsordnung im
Übrigen unberührt.

(2) An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung
treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Benutzungsordnung als lückenhaft erweist.
§26 Ergänzungen
(1) Die Benutzerordnung kann jederzeit ergänzt und verändert werden. Änderungen und Ergänzungen werden perAushang

bekannt gegeben.

G. Was tun bei Problemen?
Bei Störungen ist der Netzwerkadministrator, Herr Achim Romanski, Raum A71 1,
Tel. 7092-19 oder E-Mail: a.romanski(a)leo-dt.de
zu benachrichtigen.
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^ • ^. 2oZ2^ ^ . (/^6^
Im Juni 2022, Die Schulleitung, OStD" Dr. Alexandra Nolte

bitte hier abtrennen

Erklärung:

Am ............:...................;....
wurde mir die Benutzungsordnung für die Computereinrichtungen am Gymnasium Leopoldinum, Stand Juni 2022,
ausgehändigt.
Mit den hiermit festgelegten Regelungen bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr
protokollieren und durch Stichproben überprüfen sowie die Inhalte gemäß §18 auf den schulischen Datenträgern
einsehen kann.
Sollte ich gegen die Benutzungsordnung verstoßen, kann ich meine Nutzungsrechte verlieren und muss gegebenenfalls
mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen.
Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen.

Ort, Datum Name und Klasse/Kurs Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Zusätzlich bei nicht volljährigen Nutzerinnen/Nutzern:
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind die Computer und Netzwerke gemäß §1(1) genannten Geräte
selbstständig auch außerhalb des Unterrichts nutzen darf, und akzeptieren die Benutzungsordnung. Für Schäden, die
unser Kind gem. §5 dieser Benutzerordnung an Hard- oder Software vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, haften
wir in vollem Umfang.

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt ihrem Kind wieder mit in die Schule. Er wird von den
Klassenlehrerinnen eingesammelt.
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